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1.0 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG  

Die Gemeinde Surwold, Samtgemeinde Nordhümmling, beabsichtigt die Errichtung eines 
Windparks auf dem Prüfgelände der ATP Automotive Testing Papenburg GmbH im Nor-
den des Gemeindegebietes an der Grenze zur Stadt Papenburg planungsrechtlich zu er-
möglichen. Zu diesem Zweck werden im Parallelverfahren die 113. Flächennutzungs-
planänderung sowie die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25 „Prüfgelände“ aufge-
stellt. 
 
Die vorliegende Planung schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Bau von 
sieben Windenergieanlagen auf dem Gelände der Teststrecke in der Gemeinde Surwold. 
Weitere 13 Anlagen sollen im Gebiet der Stadt Papenburg errichtet werden. Dazu stellt 
die Stadt Papenburg derzeit eine Flächennutzungs- und eine Bebauungsplanänderung 
analog zur vorliegenden Planung auf. 

Das Plangebiet befindet sich an der nördlichen Gemeindegrenze von Surwold in der 
Samtgemeinde (SG) Nordhümmling im Landkreis (LK) Emsland und umfasst den etwa 
188 ha großen, innerhalb der Gemeinde liegenden Bereich des Prüfgeländes an der 
Grenze zur Stadt Papenburg.  

Die vorliegende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) bezieht sich auf sieben 
Baufenster und einen Windenergieanlagentyp mit WEA mit einer Gesamthöhe von 250 m 
und einem Rotorradius von 82 m. 

2.0 HINWEISE ZUR SPEZIELLEN ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG 

2.1 Zielsetzungen 

In der vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung werden die artenschutz-
rechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG, die durch das Vorhaben erfüllt wer-
den können, im Hinblick auf die im Rahmen von Bestandserfassungen nachgewiesenen 
gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Arten des An-
hangs IV FFH-Richtlinie) ermittelt und dargestellt. 
 
Werden die oben beschriebenen Verbotstatbestände erfüllt, wird im Weiteren geprüft, ob 
die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verbotsbestän-
den nach § 44 BNatSchG gegeben sind (Prognose zu einer Ausnahme nach 
§ 45 BNatSchG).  

2.2 Rechtliche Grundlagen 

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die in der saP zu berücksichtigenden recht-
lichen Rahmenbedingungen gegeben. Der textliche Inhalt ist u. a. den „Hinweise zur Auf-
stellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prü-
fung (saP)“ des BAYERISCHEN STAATSMINISTERIUMS von 08/2018 sowie den Vollzugshin-
weisen zum Artenschutzrecht der LANA (Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Land-
schaftspflege und Erholung) (LANA 2010) entnommen. 
 
Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 sind folgen-
dermaßen gefasst: 
 
"Es ist verboten, 
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1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 
die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 
zu zerstören  

 

(Zugriffsverbote)." 
 
Diese Verbote werden um den für Eingriffsvorhaben relevanten Absatz 5 des 
§ 44 BNatSchG ergänzt, mit dem bestehende und von der Europäischen Kommission an-
erkannte Spielräume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vorschriften der FFH-
Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden, um akzeptable und im Vollzug prak-
tikable Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes 1 zu er-
zielen: 
 
„(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur 
und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde 
durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die 
Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in An-
hang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogel-
arten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Num-
mer 2 aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen 

 
1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 

Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verlet-
zungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese 
Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutz-
maßnahmen nicht vermieden werden kann, 
 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 
Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 
1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erfor-
derlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung 
oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und 
die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beein-
trächtigungen unvermeidbar sind, 

 
3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 

von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

 
Entsprechend obigem Abs. 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 
BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für die in 
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Anhang IV der FFH-RL aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die europäischen 
Vogelarten. Eine Rechtverordnung nach § 54 Absatz 1 Nr. 2 (nationale Verantwortungs-
arten) existiert aktuell noch nicht. 
 
Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL sowie der europäischen Vogelarten 
nach Art. 1 VRL ergibt sich somit aus § 44 Abs.1, Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für 
nach zulässige Vorhaben im Sinne des §18 (2) BNatSchG folgende Verbote: 
 

• Zugriffsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG): Nachstellen, Fangen, Verletzen oder 
Töten von Tieren bzw. Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungs-
formen. 

• Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG): Beschädigung 
oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten und damit verbundene vermeid-
bare Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsformen. Abweichend 
davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang gewahrt wird. 

• Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG): Erhebliches Stören von Tieren wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-
ten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt. 

 
Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1 Nr. 4 
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG folgendes Verbot: 
 

• Schädigungsverbot: Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender 
Pflanzen oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares Beschädigen oder 
Zerstören von Exemplaren wild lebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen. Ab-
weichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion des von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standorts im räumlichen Zusammenhang ge-
wahrt wird. 

 
Wird trotz der Durchführung von Vorkehrungen zur Vermeidung der Verbotstatbestand 
gemäß § 44 (1) 3 (Schädigung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) erfüllt, so können 
gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG, soweit erforderlich, auch vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen festgesetzt werden. Diese entsprechen den sogenannten CEF-Maßnahmen – 
(measures that ensure the continued ecological functionality) der Interpretationshilfe der 
EU-KOMMISSION (2007) zur Umsetzung der Anforderungen der Artikel 12, 13 und 16 der 
FFH-RL.  
 
Diese dienen dem Erhalt des derzeitigen (günstigen) Erhaltungszustandes der betroffe-
nen Art. Diese Maßnahmen müssen aus den spezifischen Empfindlichkeiten und ökologi-
schen Erfordernissen der jeweiligen betroffenen Art bzw. Population abgeleitet werden, 
d. h. sie sind an der jeweiligen Art und an der Funktionalität auszurichten. Auch hinsicht-
lich der zeitlichen Komponente ist zu beachten, dass keine Zeitlücke (time-lag) entsteht, 
in der eine irreversible Schwächung der Population zu befürchten ist, d. h. diese neu ge-
schaffenen Lebensstätten müssen funktionsfähig sein, ehe der Eingriff vorgenommen 
wird. 
 
Werden die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der 
gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten erfüllt, müssen, um die Planung unverändert 
fortführen zu können, Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG nachge-
wiesen werden. 



Gemeinde Surwold – saP zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 25 „Prüfgelände“ im Parallelverfahren 
mit der 113. Änderung des Flächennutzungsplans 4 

 

 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

 
Einschlägige Ausnahmevoraussetzungen liegen u. a. vor wenn: 
 

o zumutbare Alternativen [die zu keinen oder geringeren Beeinträchtigungen der 
relevanten Arten führen] nicht gegeben sind,  

o zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich 
solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art vorliegen oder im Interesse der Gesund-
heit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Landesvertei-
digung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen 
Auswirkungen auf die Umwelt gegeben sind, 

o sich der Erhaltungszustand der Populationen der betroffenen Arten nicht ver-
schlechtert und  

o bezüglich der Arten des Anhangs IV FFH-RL der günstige Erhaltungszustand der 
Populationen der Art gewahrt bleibt. 

 
Um eine Verschlechterung des Erhaltungszustands einer Population zu vermeiden, kön-
nen nach Auffassung der EU-Kommission auch spezielle kompensatorische Maßnahmen 
eingesetzt werden. Diese Maßnahmen werden häufig „Maßnahmen zur Sicherung des 
Erhaltungszustands“ oder auch „FCS-Maßnahmen“ (measures to ensure a favourable 
conservation status) genannt, da sie dazu dienen sollen, einen günstigen Erhaltungszu-
stand (Favourable Conservation Status) zu bewahren. Diese Maßnahmen zur Sicherung 
des Erhaltungszustands der betroffenen Populationen sind zwar weder in der FFH-RL 
noch im BNatSchG explizit erwähnt und somit nicht verbindlich vorgeschrieben. Entspre-
chend den Empfehlungen der EU-Kommission sind sie jedoch zweckmäßig, um eine Aus-
nahme insbesondere hinsichtlich der Bewahrung eines guten Erhaltungszustands zu 
rechtfertigen. Die EU-Kommission nennt folgende Anforderungen für derartige FCS-Maß-
nahmen: 
 

• Die Maßnahmen müssen die negativen Auswirkungen des Vorhabens den spezifi-
schen Gegebenheiten entsprechend ausgleichen. 

• Die Maßnahmen müssen eine hohe Erfolgschance / Wirksamkeit aufweisen und auf 
bewährten Fachpraktiken basieren. 

• Sie müssen die Möglichkeit garantieren, dass eine Art einen guten Erhaltungszustand 
erreichen kann. 

• Sie müssen möglichst schon vor oder spätestens zum Zeitpunkt der Zerstörung einer 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätte Wirkung zeigen (ob gewisse zeitliche Verzögerungen 
hingenommen werden können oder nicht, ist in Abhängigkeit von den betroffenen Ar-
ten und Habitaten zu beurteilen) (vgl. EU-KOMMISSION 2007: 70ff). 

 
Aus Gründen der Praktikabilität und in Abgrenzung zu den „vorgezogenen Ausgleichs-
maßnahmen“ wird in Abhängigkeit von den betroffenen Habitaten und Arten durchaus 
eine gewisse Verzögerung zwischen Eingriffszeitpunkt und voller Wirksamkeit einer FCS-
Maßnahme akzeptiert werden können (vgl. auch EU-KOMMISSION 2007: 70ff). Vorausset-
zung hierfür ist aber, dass der Erhaltungszustand einer Art nicht bereits derart schlecht ist 
und die Wiederherstellbarkeit der erforderlichen Habitatstrukturen derart ungünstig ist, 
dass vorübergehende Funktionsverminderungen eine irreversible Auswirkung auf den Er-
haltungszustand der Art haben, d. h. in überschaubaren Zeiträumen, bzw. mit einer aus-
reichenden Sicherheit nicht wieder ausgeglichen werden können (RUNGE et al. 2010). 

2.3 Methodisches Vorgehen 

Nachfolgend erfolgt eine artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt unter Berücksichtigung des 
Leitfadens zur Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von 
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Windenergieanlagen in Niedersachsen im Anhang des Windenergieerlasses Niedersach-
sen (MU NIEDERSACHSEN 2016). Dieser enthält eine (nicht abschließende) Auflistung 
WEA-empfindlicher Brut- und Rastvogelarten in Niedersachsen mit Angaben zu Prüfra-
dien bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen. Die Angaben zu Prüf-
radien beruhen auf Empfehlungen der Nds. Fachbehörde für Naturschutz (NLWKN). Die 
nachfolgend dargestellten Prüfschritte werden in Anlehnung an die „Hinweise zur Aufstel-
lung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
(saP)“ des Bayerischen Staatsministeriums mit Stand 08/2018, den Leitfaden zur Berück-
sichtigung des Artenschutzes bei Aus- und Neubau von Bundeswasserstraßen (BMVBS 
2018) durchgeführt. Weitere Grundlage sind die Hinweise der LANA (Länderarbeitsge-
meinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung) zur Anwendung des europäi-
schen Artenschutzrechts bei der Zulassung von Vorhaben und bei Planungen (LANA 
2010). 
 
Im Sommer 2022 wurde das BNatSchG hinsichtlich einer weiteren Normierung des Arten- 
und Landschaftsschutzes beim Ausbau der Windenergie geändert, um die Planungs- und 
Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen. Der neue § 45b 
BNatSchG enthält nun bundeseinheitliche Prüfvorgaben zur Beurteilung der Signifikanz-
schwelle in Bezug auf die Erhöhung des allgemeinen Lebensrisikos durch Kollisionen von 
Brutvögeln an Windenergieanlagen. In der dazugehörige Anlage 1 des BNatSchG  werden 
in Abschnitt 1 die Bereiche zur Prüfung und die kollisionsgefährdeten Brutvogelarten fest-
gelegt. Die Bereiche variieren je nach Vogelart. Die Liste der kollisionsgefährdeten Brut-
vogelarten ist abschließend. Die Prüfung des Zugriffsverbot bzw. Tötungsverbots durch 
Kollisionen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) erfolgt somit nach § 45b BNatSchG. 
 
In einem ersten Arbeitsschritt erfolgt die Darstellung der Wirkfaktoren, die von dem Vor-
haben ausgehen und Auswirkungen auf die im Planungsraum vorkommenden Arten ha-
ben können. Weiterhin werden Möglichkeiten zur Vermeidung und Minimierung von Be-
einträchtigungen aufgeführt. Anschließend erfolgt eine Einschätzung der Auswirkungen 
der Wirkfaktoren unter Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnah-
men. 
 
Im Rahmen einer Voruntersuchung wird eine Vorauswahl der untersuchungsrelevanten 
Arten getroffen (Abschichtung des Artenspektrums). Es erfolgt eine tabellarische Zusam-
menfassung der zu untersuchenden Tier- und Pflanzenarten, die in dem Untersuchungs-
raum nachgewiesen wurden und ggf. der Arten, die potenziell vorkommen könnten.  
 
Als nächster Arbeitsschritt erfolgt eine Konfliktanalyse mit dem Ziel zu untersuchen, ob 
Verbotstatbestände einschlägig sind. Bei der Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestände erfüllt sind, werden die genannten Vorkehrungen zur Vermeidung und 
Minimierung von Beeinträchtigungen mit einbezogen. 
 
Sind Verbotstatbestände einschlägig, ist im Rahmen der weiteren Planung zu prüfen, ob 
die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verboten gem. 
§ 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sind. 
 
Die Abgrenzung des Untersuchungs- bzw. Betrachtungsraumes erfolgte vorhabenbezo-
gen und entsprechend der prognostizierten Auswirkungen und Beeinträchtigungen auf die 
einzelnen betroffenen Arten durch die jeweiligen Fachgutachter.   

2.3.1 Datengrundlagen und Abgrenzung der Untersuchungsgebiete  

Für das Plangebiet liegt umfangreiches Datenmaterial zu Flora und Fauna vor. 
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Im Rahmen dieser Bauleitplanung liegt eine Biotoptypenkartierung vom Büro ORCHIS 
Umweltplanung GmbH, Berlin, aus dem Jahr 2023 vor. Die Erfassung erfolgte anhand des 
Kartierschlüssels für Biotoptypen in Niedersachsen unter besonderer Berücksichtigung 
der gesetzlich geschützten Biotope sowie der Lebensraumtypen von Anhang der FFH-
Richtlinie“ (DRACHENFELS 2019, 2021) in einem Radius von 200 m um die Fläche des 
geplanten Windparks, der sich auf dem Gebiet der Stadt Papenburg sowie im Süden z.T. 
in der Gemeinde Surwold, Samtgemeinde Nordhümmling befindet. 
 
Seitens der Firma ORCHIS wurden im Jahr 2023 zudem Untersuchungen der Avifauna 
(Brut- und Rastvögel) und Fledermäuse durchgeführt sowie Daten vom NLWKN angefor-
dert (Datenlage 2018-2023, Niedersächsisches Tierarten-Erfassungsprogramm). 
 
Zusätzlich zu den o. g. avifaunistischen Untersuchungen wurde in 2023 eine Standard-
raumnutzungserfassung gemäß dem niedersächsischen Artenschutzleitfaden sowie eine 
Horstkartierung in 2022 durchgeführt.  
 
2022/2023 erfolgte eine Untersuchung von Fledermäusen im Bereich des Prüfgeländes 
der ATP Automotive Testing Papenburg und der Umgebung. 
 
Das avifaunistische Gutachten, das Fledermausgutachten sowie Aussagen zu Biotopty-
penkartierung sind im Umweltbericht sowie in den Anhängen des Umweltberichtes zur  
1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 25 „Prüfgelände“ im Parallelverfahren mit der  
113. Änderung des Flächennutzungsplans enthalten.  

2.3.2 Projektbezogene Wirkfaktoren 

Durch das Planvorhaben der Errichtung eines Windparks entstehen Beeinträchtigungen 
auf die zu untersuchenden Schutzgüter. Auslöser dieser Beeinträchtigungen sind vorha-
benbedingte Wirkfaktoren. In Tab. 1 bis Tab. 3 werden die wichtigsten Wirkfaktoren zu-
sammengestellt, die Beeinträchtigungen und Störungen der streng bzw. besonders ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten verursachen können. 
 
Baubedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Die baubedingten Auswirkungen umfassen die Faktoren, die während der Realisierung 
der Planung auf die Umwelt wirken. Von den baubedingten Auswirkungen sind möglich-
erweise verschiedene Pflanzen- und Tierarten betroffen. Es handelt sich allerdings vor-
wiegend um zeitlich befristete Beeinträchtigungen, die mit der Beendigung der Bauaktivi-
täten enden, aber auch nachwirken können. 
 

Tab. 1: Baubedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren Potenzielle Auswirkungen auf die einzelnen Arten 

Baustelleneinrichtung, Herstel-
lung von Zuwegungen, Kran-
stellflächen und Vormontage-/ 
Lagerplätzen 

Vorhandene Vegetationsbestände und Lebensräume für 
Tiere werden durch Maschineneinsatz (z.B. Bodenabtrag 
etc.) und Übererdung (ggf. temporär) zerstört. 

Stoffliche Einträge 

Schadstoffeinträge durch Bau-
materialien und Baumaschinen 

Stoffeinträge stellen eine potenzielle Gefährdung der Le-
bensraumqualität für Pflanzen und Tiere dar. Durch Ma-
terialien und Maschinen, die dem neusten Stand der 
Technik entsprechen, wird diese potenzielle Gefährdung 
minimiert.  

Lärmimmissionen, visuelle Ef-
fekte (temporäre Lärmbelastung 
durch Baustellenbetrieb) 

Für die Fauna kann dies zu einer zeitweiligen (temporä-
ren) Beunruhigung kommen.  
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Anlagebedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Anlagebedingte Wirkfaktoren werden in diesem Fall durch die Bebauung an sich verur-
sacht. Es handelt sich um dauerhafte Auswirkungen.  
 

Tab. 2: Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren Potenzielle Auswirkungen auf die einzelnen Arten 

Versiegelung bisher unversiegelter 
Flächen durch die notwendigen An-
lagen- und Erschließungsflächen 

Vorhandene Vegetationsbestände und Lebensräume 
für Tiere werden zerstört.  

Zerschneidungseffekte durch die 
Windenergieanlagen (Barriere- 
wirkungen und Flächenzerschnei-
dungen) 

Biotopverbundwirkungen können beeinträchtigt wer-
den. Infolge von Zerschneidungen können Räume ver-
engt werden, was einen Funktionsverlust des Lebens-
raumes für Pflanzen und Tiere bedeuten kann. Es kön-
nen Barrieren für die Ausbreitung bzw. Wanderung von 
Tierarten entstehen. 

Errichtung von vertikalen Hinder-
nissen  

Vertikale Bauten können eine Scheuchwirkung auf die 
Fauna verursachen. 

 
Betriebsbedingte Wirkfaktoren / Wirkprozesse 

Belastungen und Beeinträchtigungen, die durch die Windenergienutzung hervorgerufen 
werden, werden als betriebsbedingte Auswirkungen zusammengefasst. Die von der Wind-
energienutzung ausgehenden Wirkungen sind grundsätzlich als langfristig einzustufen. 
 

Tab. 3: Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Wirkfaktoren Potenzielle Auswirkungen auf die einzelnen Arten 

Schallemissionen Für die Fauna kann dies zu einer Beunruhigung bzw. zur 
Meidung von Gebieten führen.  

Schattenwurf  Es können Beeinträchtigungen der Fauna auf die stör-
empfindlichen Arten entstehen, die mit Meidung, Flucht 
oder Abwanderung reagieren können. 

Vertreibungswirkungen durch 
betriebene Windenergieanlagen 
(Bewegung der Rotorblätter) 

Direkte Beeinträchtigungen von Lebensraumfunktionen 
für die Fauna durch Vertreibungswirkungen. Lebens-
räume werden zerstört oder zerschnitten. Dies ist beson-
ders relevant für die Artengruppen Vögel und Fleder-
mäuse.  

Tötung durch Kollision oder Ba-
rotrauma (Luftdruckveränderun-
gen) an betriebenen Windener-
gieanlagen (Bewegung der Ro-
torblätter) 

Ein betriebsbedingtes Tötungsrisiko besteht für die Arten-
gruppen Vögel, Fledermäuse und (Flug)Insekten. 

2.3.3 Vermeidungsmaßnahmen 

Allgemeine Vermeidungsmaßnahmen  
Um Gefährdungen von Pflanzen- und Tierarten zu vermeiden oder zu mindern, werden 
folgende Vorkehrungen zur Vermeidung und Minimierung im Rahmen der Planung einbe-
zogen. Die Ermittlung der Verbotstatbestände in Kapitel 3.0 erfolgt unter Berücksichtigung 
dieser Vorkehrungen. 
 
Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen setzen am Projektvorhaben an. 
Sie führen dazu, dass Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben oder soweit 
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abgemildert werden, dass - auch individuenbezogen - keine erhebliche Einwirkung auf 
geschützte Arten erfolgt. 
 
Folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen sind im Rahmen der Pro-
jektplanung zu beachten, um Gefährdungen von Tier- und Pflanzenarten nach 
§ 7 BNatSchG zu vermeiden oder zu mindern:  
 

• Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gem. 9 (1) Nr. 20 BauGB ist die Baufeldräumung/Baufeldfreimachung 
(ausgenommen Gehölzentfernungen) zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Ver-
botstatbestände gem. § 44 (1) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) außerhalb der 
Zeit zwischen dem 1. März und dem 15. Juli durchzuführen. Eine Baufeldräu-
mung/Baufeldfreimachung ist ausnahmsweise in der Zeit zwischen dem 1. März und 
dem 15. Juli zulässig, wenn durch eine ökologische Baubegleitung artenschutzrecht-
licher Verbotstatbestände ausgeschlossen werden können.  

• Als Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gem. 9 (1) Nr. 20 BauGB sind Baumfäll- und Rodungsarbeiten zur Vermei-
dung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gem. § 44 (1) BNatSchG außerhalb 
der Zeit zwischen dem 1. März und dem 30.September durchzuführen. Unmittelbar 
vor den Fällarbeiten sind die Bäume durch eine sachkundige Person auf die Bedeu-
tung für höhlenbewohnende Vogelarten sowie auf das Fledermausvorkommen zu 
überprüfen. Sind Individuen/Quartiere vorhanden, so sind die Arbeiten umgehend ein-
zustellen und das weitere Vorgehen ist mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustim-
men.  

• Zur Vermeidung von Verlusten allgemein verbreiteter Tiere, insbesondere Amphibien, 
sind in Baugruben gefangene Tiere durch eine ökologische Baubegleitung in geeig-
nete Biotope im direkten Umfeld wieder auszusetzen.  

• Bei Grabenverrohrungen sowie weiteren Eingriffen in Gewässer ist vorab durch eine 
ökologische Baubegleitung insbesondere auf das Vorkommen von Amphibien zu kon-
trollieren und die Tiere (alle Entwicklungsformen) in benachbarte, unbeeinträchtigte 
Gewässerabschnitte umzusetzen. 

• Vor Beginn der Baumaßnahmen sind im Wanderzeitraum des Moorfrosches im Plan-
bereich durch eine fachkundige Person im Rahmen der ökologischen Baubegleitung 
mobile Amphibienleiteinrichtungen mit Fangeimern aufzustellen. Diese sind regelmä-
ßig zu kontrollieren und zwei Mal täglich zu leeren. Es ist eine vollständige und funkti-
onsfähige Absperrung des Baustellenbereichs während der gesamten Bauphase zu 
gewährleisten.  

• Während der nächtlichen Wanderzeiten (20 Uhr bis 6 Uhr) von Amphibien findet kein 
Baubetrieb statt. 

• Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen: Während der Bauarbeiten ist darauf zu achten, 
dass die angrenzenden und vorhandenen Gehölze und Einzelbäume nicht mehr als 
notwendig beeinträchtigt werden (z. B. durch Baufahrzeuge). Zur Vermeidung von 
Schäden sind deshalb Schutzmaßnahmen gem. R SBB und DIN 18920 vorzusehen.  

• Beleuchtungskörper an baulichen Anlagen und als eigenständige Außenleuchten sind 
nicht zulässig. Ausgenommen ist die notwendige Beleuchtung für Wartungsarbeiten 
sowie Kennzeichnungen gemäß Luftverkehrsgesetz. 

• Die Gondeln der Windenergieanlagen sollten möglichst wenige Öffnungen aufweisen, 
durch die z. B. Fledermäuse ins Innere gelangen könnten. 
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• Keine Anlage von attraktiven Jagdgebieten für Fledermäuse im (Nah-)Bereich der 
WEA (z. B. Entwicklung zu Ruderalflächen nach eingestellter landwirtschaftlicher Flä-
chennutzung). 

2.3.3.1 Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen für Fledermäuse 

 
Aufgrund der Ergebnisse der fledermauskundlichen Fachbeiträge kann nicht mit hinrei-
chender Sicherheit ausgeschlossen werden, dass es durch die Umsetzung des geplanten 
Vorhabens zu Fledermausschlag kommen könnte. Daher sind generelle Abschaltzeiten 
aller WEA im Plangebiet in Zeiten erhöhter Fledermausaktivität und Kollisionsgefahr vor-
zusehen: 
 
Folgende Abschaltzeiten kommen gemäß Nds. Artenschutzleitfaden (MU 2016) in Frage: 

− Frühjahrszug/Bezug der Wochenstuben 1. April bis 30. April, 

− Wochenstubenzeit 1. Mai bis 31.Juli, 

− Herbstzug/Bezug der Winterquartiere 5. Juli bis 31. Oktober. 

 

Die Abschaltungen erfolgen in Nächten mit: 

− Windgeschwindigkeiten unter 6 m/sec in Gondelhöhe (darüber hinaus können auf-
grund von naturräumlichen Gegebenheiten in Niedersachsen für die beiden Abend-
segler-Arten und die Rauhautfledermaus unter Vorsorge- und Vermeidungsge-
sichtspunkten auch bei höheren Windgeschwindigkeiten Abschaltungen erforderlich 
sein),  

− Temperaturen von mehr als 10°C sowie 

− keinem Niederschlag. 

Die Kriterien müssen dabei alle gleichzeitig erfüllt sein. Zur Überprüfung der festgelegten 
Abschaltzeiten und Windgeschwindigkeiten kann ein zweijähriges Gondelmonitoring 
durchgeführt werden (vgl. MU 2016). Das Monitoring umfasst automatische Messungen 
der Fledermausaktivität im Gondelbereich nach den Bedingungen des Forschungsprojekt 
des BMU („Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und Reduktion des Kollisionsri-
sikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergieanlagen“ BRINKMANN et al. 2011). Kann 
mit den Untersuchungen belegt werden, dass die WEA auch bei geringeren Windge-
schwindigkeiten ohne ein signifikant steigendes Tötungsrisiko betrieben werden können, 
sind die Abschaltzeiten zu reduzieren (MU 2016). Dies kann bereits am Ende des ersten 
Monitoringjahres geschehen. 

2.3.3.2 Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen für Vögel 

Um den Eintritt des artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes der Tötung zu vermeiden, 
sind im Windpark „Prüfgelände“ folgende Vermeidungsmaßnahmen vorzunehmen: 
 
Die Bauzeiten finden nach Möglichkeit außerhalb der Brutzeiten statt. Sofern dies nicht 
möglich ist, wird über eine kontinuierliche ökologische Baubegleitung (z. B. Begehungen 
i. V. m. Vergrämungsmaßnahmen auf den Bau- und Nebenflächen vor Beginn sowie wäh-
rend der Brutzeit) eine Ansiedelung von bodenbrütenden Vögeln im Baubereich verhin-
dert. 
 
Ökologische Baubegleitung:  
Durch einen Bau der Anlagen außerhalb der Brutzeit könnte eine potenzielle Schädigung 
der Fortpflanzungs- und Ruhestätten von bodenbrütenden Vogelarten vollständig vermie-
den werden. Da dies jedoch aus logistischen Gründen nicht immer möglich ist (der Bau 
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der Anlagen erstreckt sich meist über einen längeren Zeitraum, so dass ein Bau außerhalb 
der Brutzeit aufgrund witterungsbedingter Zwangspunkte nicht durchgeführt werden 
kann), ist durch eine ökologische Baubegleitung sicherzustellen, dass kein Brutpaar auf 
den Bauflächen, Lagerflächen oder Zuwegungen einen Brutplatz anlegt. Dies kann z. B. 
durch Begehungen der Eingriffsflächen, rechtzeitige Anbringung/Durchführung von akti-
ven Vergrämungsmaßnahmen vor Beginn der Brutzeit o. ä. geschehen. Näheres ist im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde aus-
zuarbeiten. 
 
Der Mastfußbereich der WEA wird für Kleinsäuger und Vögel so unattraktiv wie möglich 
gestaltet. D. h. der Mastfußbereich ist so klein wie möglich, so dass die landwirtschaftli-
chen Nutzflächen möglichst nah an den WEA-Mast heranreichen. Der Bereich wird regel-
mäßig gemäht oder umgebrochen und die Vegetation kurzgehalten (keine aufkommenden 
Gehölze, keine Brachfläche etc.).  

3.0 BESTAND SOWIE DARLEGUNG DER BETROFFENHEIT DER ARTEN 

3.1 Prüfung der Zulässigkeit des Eingriffs  

Gemäß § 15 Abs. 5 BNatSchG darf ein Eingriff nicht zugelassen oder durchgeführt wer-
den, wenn die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist 
auszugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und der Lan-
despflege bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Landschaft anderen Be-
langen im Range vorgehen.  
 
In diesem Zusammenhang wird auf den Umweltbericht zur 1. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 25 „Prüfgelände“ im Parallelverfahren mit der 113. Änderung des Flächennut-
zungsplans verwiesen, in dem die sogenannte Eingriffsregelung dargestellt wird. Es han-
delt sich bei der vorliegenden Planung um einen zulässigen Eingriff gemäß § 15 Abs. 5 
BNatSchG.  

3.2 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

3.2.1 Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Streng geschützte Pflanzenarten gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG sowie Pflanzenarten 
nach Anhang IV der FFH-Richtlinie (FFH-RL) sind nicht festgestellt worden. Ein arten-
schutzrechtlicher Verbotstatbestand lässt sich aufgrund dessen nicht konstatieren. 

3.2.2 Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

3.2.2.1 Säugetiere 

Alle Fledermausarten zählen in Deutschland nach § 1 BArtSchV zu den besonders ge-
schützten Arten und aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Anhang IV der FFH-RL zu den 
streng geschützten Arten nach § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG.  
 
Im Zuge der Erhebung konnten mindestens elf Fledermausarten im Untersuchungsgebiet 
festgestellt werden. Darunter fallen sechs Arten, welche laut Leitfaden Niedersachsen 
(2016), als kollisionsgefährdet gelten. Diese sind die Arten Großer und Kleiner Abendseg-
ler, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus und Zweifarbfleder-
maus. Des Weiteren wurden mit die Arten Mopsfledermaus, Mückenfledermaus, Braune 
Langohr (Bestimmung nur auf Gattungsebene) kartiert. In der nachfolgenden Tabelle sind 
alle Arten inklusive ihrer Gefährdung nach der Roten Liste Deutschlands (2020) darge-
stellt. 
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Tab. 4: Während der Kartierungen 2022 und 2023 nachgewiesene Fledermausarten im Un-
tersuchungsgebiet. Besonders kollisionsgefährdete Arten nach Leitfaden sind 
blau gefärbt. Kürzel: 0 = ausgestorben; 1 = vom Aussterben bedroht; 2 = stark 
gefährdet; 3 = gefährdet; D=Daten unzureichend, V =Vorwarnliste, * = ungefähr-
det. 

 

Artenliste und Schutzstatus der erfassten Fledermausarten 

 
deutsche Artname 

 
wissenschaftliche Artname 

Rote Liste 
Deutschland 

 
Detektor 2022/2023 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 2 ja 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 ja 

Mausohren Myotis spec. - ja 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri D ja 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula V ja 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii * ja 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * ja 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus * ja 

Braunes/Graues Langohr Plecotus spec. 3/1 ja 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus D ja 

 
Als konfliktträchtig werden die Arten angesehen, die aufgrund ihrer Verbreitungssituation 
in Niedersachsen und ihres Jagdverhaltens unter Berücksichtigung der aktuellen 
Schlagstatistik (DÜRR 2023a) als typische oder potenzielle Schlagopfer anzusehen sind. 
Darunter fallen gemäß Fledermausgutachten die vorkommenden Arten Breitflügelfleder-
maus, Zwergfledermaus, Kleiner Abendsegler, Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus, 
Mückenfledermaus, Zweifarbfledermaus für die im Untersuchungsgebiet ein erhöhtes Ri-
siko für Kollisionen nicht ausgeschlossen werden kann. Die Arten Mopsfledermaus und 
Braunes bzw. Graues Langohr gelten nicht als schlaggefährdet.  
 
Es wurden keine Quartiere festgestellt.  
 
Vorkommen weiterer geschützter Säugetierarten gemäß § 7 BNatSchG im Plangebiet 
sind derzeit nicht bekannt und aufgrund der Habitatstrukturen auch nicht zu erwarten, so 
dass im Folgenden ausschließlich die im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fleder-
mausarten betrachtet werden. 
 

Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG (Zugriffsverbot)  

Baubedingte Wirkfaktoren auf Fledermäuse wie Flächenbeanspruchung, Schadstoffein-
träge oder Lärmbelästigung führen zu keinen nachweisbaren Beeinträchtigungen bzw. 
Tötungen von Individuen.  
 
In Bezug Jagd-, Zug- oder Balzverhalten kann eine Kollision der nachgewiesenen schlag-
gefährdeten Fledermausarten mit den Windenergieanlagen nicht ausgeschlossen wer-
den. Daher sind als Vermeidungsmaßnahme die WEA in Zeiten hoher Fledermausaktivität 
abzuschalten. Diese allgemeinen Abschaltzeiten (vgl. Kap. 2.3.3.1) sind mit einem be-
triebsbegleitenden Monitoring zur ggf. möglichen Modifikation der Abschaltzeiträume für 
alle WEA vorgesehen.  
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Demgemäß wird festgestellt, dass unter Berücksichtigung der entsprechenden Vermei-
dungsmaßnahmen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht erfüllt 
werden.  

Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Störungsverbot)  

In Bezug auf das Störungsverbot für Fledermäuse sind akustische sowie visuelle Effekte 
vorstellbar. Da sich Fledermäuse vorrangig über Echoortung orientieren, werden visuelle 
Effekte keinen Einfluss auf Arten haben, die in der näheren Umgebung nachgewiesen 
worden sind. Des Weiteren sind keine Empfindlichkeiten gegenüber WEA bekannt und 
somit kann eine Störung durch eine Verringerung des Jagderfolgs ausgeschlossen wer-
den.  
 
Bei Umsetzung des Vorhabens kommt es baubedingt zu temporären Verlärmungen, die 
jedoch keine störenden Wirkungen auf die angetroffenen Arten während ihrer sensiblen 
Zeiten haben. Die in der Regel vor allem tagsüber durchgeführten Baumaßnahmen sind 
von potentiellen Quartieren in Gehölzen ausreichend weit entfernt. Eine Störung kann da-
her ausgeschlossen werden. 
 
Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Verbotstatbestand der er-
heblichen Störung während Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderzei-
ten) liegt somit nicht vor.  
 

Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG (Schädigungsverbot) 

Im Untersuchungsgebiet konnten keine Fledermausquartiere gefunden werden.  
 
Somit sind die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Beschädigung oder 
Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) nicht einschlägig. 

3.2.2.2 Amphibien und Reptilien 

Aufgrund der Biotopstrukturen innerhalb des Plangebietes sowie der Verbreitungskarten 
der Vollzugshinweise des Landes Niedersachsen (NLWKN 2011a) kann ein Vorkommen 
des Moorfrosches als Amphibienart gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie zum gegenwär-
tigen Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden. Da sowohl in angrenzenden Flächen 
um das Prüfgelände herum, in dem sich die Kompensationsmaßnahmen zum ursprüngli-
chen Bebauungsplan Nr. 25 „Prüfgelände“ befinden, als auch innerhalb des Plangebietes 
zwischen den Fahrbahnen und Betriebsflächen des Prüfgeländes z. T. Gewässer und ver-
schiedenen Biotope der Moordegenerationsstadien vorkommen.  
 
Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG (Zugriffs- 
und Schädigungsverbot)  
Baubedingte Wirkfaktoren auf den Moorfrosch wie Flächenbeanspruchung, Schadstoffe-
inträge oder Lärmbelästigung können Tötungen von Individuen führen. Aufgrund dessen 
ist eine ökologische Baubegleitung zu verankern, welche vor Beginn der Baumaßnahme 
die entsprechenden Grabenabschnitte untersucht. Sollten Moorfrösche in den Grabenab-
schnitten vorkommen, so sind diese fachkundig in unbeeinträchtigte Grabenabschnitte 
umzusetzen. Des Weiteren sind für die neu anzulegenden Erschließungswege vor deren 
Bau entsprechende Vorkehrungen zu treffen (Fangzäune / Absammeln und Umsetzen 
von Individuen), so dass Tötungen ausgeschlossen werden können. 
 
Eine Beschädigung oder Zerstörung einer Fortpflanzungsstätte kann im Fall des Moorfro-
sches dann eintreten, wenn ein Grabenabschnitt zur Zeit der Bauphase genutzt wird. Da 
es sich bei den Fortpflanzungsstätten um temporär genutzte Grabenabschnitte handelt, 
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welche überplant werden, können die Frösche in der nächsten Fortpflanzungsperiode auf 
benachbarte Abschnitte ausweichen und sind nicht zwangsläufig auf das beanspruchte 
kleinflächige Areal angewiesen. Über eine Baufeldfreimachung außerhalb der Laichzeit 
sowie einer ökologischen Baubegleitung kann vermieden werden, dass zum Bauzeitpunkt 
aktuelle Fortpflanzungsstätten des Moorfrosches beschädigt werden. 
 
Sollte bei den Bauarbeiten eine Ruhestätte bspw. in Gehölzbereichen beschädigt worden 
sein, so ist hierzu der § 44 (5) Nr. 3 BNatSchG heranzuziehen, der von einem Verbot nach 
§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG absieht, wenn die ökologische Funktion im räumlichen Zusam-
menhang erfüllt bleibt. Da Gehölzbereiche sowie die übrigen überplanten Strukturen in 
der jeweils direkt angrenzenden Umgebung großflächig vorkommen, ist davon auszuge-
hen, dass die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erfüllt bleibt. Ein Ver-
botstatbestand liegt damit nicht vor.  
 
In Bezug auf eine Beschädigung von Wanderwegen, welche von Amphibien durchaus 
bereits zur Fortpflanzung genutzt werden und damit zu den Fortpflanzungsstätten zu zäh-
len sind, ist baubedingt eine beidseitige Absperrung der Baubereiche mit einem Fangzaun 
und eine Absammlung und Umsetzung der Individuen erforderlich, welche den Bereich 
queren wollten. Anlagebedingt ist eine Nutzung der zu bauenden Strukturen durch die 
Amphibien möglich, so dass die Bereiche selber zukünftig keine Barrierewirkung entfalten. 
 
Unter Berücksichtigung der entsprechenden Vermeidungsmaßnahmen wird kein Verbots-
tatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3 BNatSchG eintreten. 
 

Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG (Störungsverbot)  

In Bezug auf das Störungsverbot für Amphibien sind akustische sowie visuelle Effekte 
vorstellbar, welche zu einer Störung möglicher Amphibienvorkommen führen könnten.  
 
Da die Bauphase mit diesen Wirkfaktoren nur einen relativ geringen Zeitraum umfasst, 
werden keine Störungen auf die lokale Population erwartet. 
 
Von einer anlage- oder betriebsbedingten Störung ist für die Art nicht auszugehen.  
 
Eine erhebliche Störung gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Verbotstatbestand der er-
heblichen Störung) liegt somit nicht vor.  

3.2.2.3 Insekten 

Für den Geltungsbereich ist ein Vorkommen von Insekten des Anhangs IV der FFH-Richt-
linie nicht bekannt.  

3.3 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Vogelschutzrichtlinie 

Eingrenzung der zu betrachtenden Arten 

Generell gehören alle europäischen Vogelarten, d. h. sämtliche wildlebende Vogelarten, 
die in EU-Mitgliedstaaten heimisch sind, zu den gemeinschaftlich geschützten Arten. Um 
das Spektrum der zu berücksichtigenden Vogelarten im Rahmen der speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung einzugrenzen, werden bei der artspezifischen Betrachtung fol-
gende Gruppen berücksichtigt: 
 

• streng geschützte Vogelarten, 

• Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie, 

• Vogelarten, die auf der Roten Liste geführt werden, 
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• Koloniebrüter, 

• Vogelarten mit spezielleren Lebensraumansprüchen (u. a. hinsichtlich Fortpflan-
zungsstätte), 

• laut einschlägiger Fachliteratur mit einer mittleren oder hohen Empfindlichkeit ge-
genüber Windenergieanlagen reagierende Arten  

• besonders kollisionsgefährdete Großvogel-Arten und 

• Gastvogelarten, die mit besonders hohen Individuenzahlen nachgewiesen wur-
den. 

 
Unter Berücksichtigung dieser Kriterien wird eine Vorentscheidung für die artbezogene 
Betrachtung vorgenommen. Euryöke, weit verbreitete Vogelarten müssen im Rahmen der 
artenschutzrechtlichen Prüfung keiner vertiefenden und artspezifischen Darstellung un-
terliegen, wenn durch das Vorhaben keine populationsrelevanten Beeinträchtigungen zu 
erwarten sind (BMVBS 2018). Ein Ausschluss von Arten kann in dem Fall erfolgen, wenn 
die Wirkungsempfindlichkeiten der Arten vorhabenspezifisch so gering sind, dass mit hin-
reichender Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass keine Verbotstatbestände 
ausgelöst werden können (Relevanzschwelle). Die weit verbreiteten Vogelarten finden 
über den flächenbezogenen Biotoptypenansatz der Eingriffsregelung, einschließlich Ver-
meidung und Kompensation, hinreichend Berücksichtigung. 

3.3.1 Brutvögel 

Folgende Arten werden aufgrund der unter Kap. 3.3 aufgeführten Kriterien artenschutz-
rechtlich betrachtet.  
 
Abschichtung des im Detail zu prüfenden Artenspektrums 
In Niedersachsen ist eine als abschließend zu betrachtende Liste mit im Hinblick auf Wind-
energievorhaben planungsrelevanten Vogelarten nicht verfügbar. Allerdings besteht seit 
dem 20. Juli 2022 im Bundesnaturschutzgesetz eine gemäß der Begründung zum Gesetz 
(Drucksache 20/2354 2022) als abschließend zu betrachtende Liste von Brutvogelarten, 
für die eine signifikante Erhöhung des Lebensrisikos durch Kollisionen vorliegen kann 
(BNatSchG 2009). Die in Anlage 1 des BNatSchG enthaltene Tabelle mit einer abschlie-
ßenden Auflistung kollisionsgefährdeter und daher insoweit prüfungsrelevanter Brutvogel-
arten (Anlage 1 Abschnitt 1 Tabelle Spalte 1) sowie hierauf bezogener artspezifische Prüf-
abstände (Anlage 1 Tabelle Spalten 2, 3 und 4) enthalten nach der Gesetzesbegründung 
(Drucksache 20/2354) keine Regelungen zum Umgang mit der betriebsbedingten Kollisi-
onsgefährdung von Ansammlungen bzw. während der Zeiten des Vogelzuges. Unter An-
sammlungen sind insbesondere Kolonien, bedeutende Brut- und Rastgebiete sowie 
Schlafplatzansammlungen zu verstehen. 
 
Darüber hinaus ist der Eintritt des Verbotstatbestands der Tötung gem. § 44 (1) Nr. 1 
BNatSchG auch in größeren Entfernungen zu WEA durch Kollisionen denkbar, sofern sich 
die WEA im Bereich essentieller Nahrungsflächen und Jagdgebiet sowie Flugrouten und 
Wanderkorridoren befinden. Dies trifft erfahrungsgemäß in besonderem Maße auf Groß- 
und Greifvögel zu, während für die meisten Sing- und Kleinvögel, wie mittlerweile durch 
zahlreiche Studien bestätigt wurde (s. GRÜNKORN et al. 2016), kein erhöhtes Kollisionsri-
siko besteht.  
 
Vorgaben zur potenziellen Planungsrelevanz ergeben sich weiterhin aus dem Leitfaden 
zur Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergie-
anlagen in Niedersachsen (MU 2016). Hier sind diejenigen Arten aufgelistet, die im Hin-
blick auf den Betrieb von Windenergieanlagen als artenschutzrechtlich relevant zu be-
trachten sind, wobei einschränkend für die Einstufung des Kollisionsrisikos die oben ge-
nannte Änderung des BNatSchG maßgeblich ist. Weiterhin können Arten relevant sein, 
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für die im Sinne der Eingriffsregelung erhebliche Beeinträchtigungen nicht auszuschließen 
sind. Für die Umsetzung des Wegebaus und Errichtung der WEA können wiederum Arten 
relevant sein, die zwar nicht windenergiesensibel sind, aber deren Planungsrelevanz 
durch ihre Gefährdung und ihre spezifischen Habitatansprüche sowie die Überplanung 
potenzieller Lebensräume und Brutstätten (Gehölze) gegeben sein kann. Somit ergibt sich 
in Abhängigkeit des Gefährdungsstatus und/oder der Empfindlichkeit gegenüber Wind-
energieanlagen für bestimmte Vogelarten eine allgemeine Planungsrelevanz in Bezug auf 
Windenergievorhaben. 
 

Tab. 5: Übersicht der im Untersuchungsraum festgestellten planungsrelevanten und / oder 
streng geschützten Brutvogelarten (nur Brutvögel und potenzielle Brutvögel) 

Artname 
wissenschaftli-
cher 

Status 
RL 
NI 

RL 
DE 

EU- An-
hang 

WEA-relevant 

            
störungs-
empfindlich 

kollisionsge-
fährdet 

Baumpieper Anthus trivialis BV V V       

Bekassine 
Gallinago galli-
nago 

pot. BV 1 1   x   

Blaukehlchen Luscinia svecica BV * * x     

Bluthänfling 
Carduelis can-
nabina 

BV 3 3       

Bruchwasser-
läufer 

Tringa glareola pot. BV 1 1 x     

Feldlerche Alauda arvensis BV 3 3       

Feldschwirl Locustella naevia pot. BV 2 2       

Flussregenpfei-
fer 

Charadrius dubius pot. BV V V       

Gartengrasmü-
cke 

Sylvia borin pot. BV 3 *       

Gelbspötter Hippolais icterina pot. BV V *       

Goldammer Emberiza citrinella BV V *       

Grauammer 
Emberiza 
calandra 

pot. BV 1 V       

Graugans Anser anser BV * *   X*   

Großer Brach-
vogel 

Numenius arquata BV 1 1   x   

Habicht Accipiter gentilis BV V *       

Heidelerche Lullula arborea BV V V x     

Kiebitz Vanellus vanellus BV 3 2   x   

Kranich Grus grus BV * * x X*   

Krickente Anas crecca pot. BV V 3       



Gemeinde Surwold – saP zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 25 „Prüfgelände“ im Parallelverfahren 
mit der 113. Änderung des Flächennutzungsplans 16 

 

 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

Artname 
wissenschaftli-
cher 

Status 
RL 
NI 

RL 
DE 

EU- An-
hang 

WEA-relevant 

            
störungs-
empfindlich 

kollisionsge-
fährdet 

Kuckuck Cuculus canorus BV 3 3       

Lachmöwe Larus ridibundus BV * *   X*   

Löffelente Anas clypeata pot. BV 2 3       

Rohrammer 
Emberiza schoe-
niclus 

BV V *       

Rotschenkel Tringa totanus BV 2 2   x   

Stieglitz 
Carduelis cardu-
elis 

pot. BV V *       

Stockente 
Anas platyrhyn-
chos 

BV V *       

Teichrohrsänger 
Acrocephalus scir-
paceus 

pot. BV V *       

Wiesenpieper Anthus pratensis BV 2 2       

Erläuterungen: 
Rote Liste (RL) Deutschland (D) und Niedersachsen (NI):  
* = ungefährdet, V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, 1 = vom Aussterben bedroht; 
Status: BV = Brutvogel, pot.BV = potenzieller Brutvogel, NG = Nahrungsgast, DZ = Durchzügler; 
Geschützt nach Anhang 1 der Europäischen Vogelschutzrichtlinie (EU-VSchRl);  
WEA-relevant: x = kollisionsgefährdet nach BNatSchG (2022), störungsempfindlich nach Leitfaden 
(MU 2016), (X*) = bedingt kollisionsgefährdet/bedingt störungsempfindlich. 

 
Da in der Fachliteratur Störungsempfindlichkeiten von Brutvögeln, die über 500 m hinaus-
gehen, nicht bekannt sind, wird hinsichtlich der Verbote gem. § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG 
(Störung) und Nr. 3 BNatSchG (Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) im 
Folgenden lediglich auf diejenigen planungsrelevanten Arten eingegangen, die einen Ab-
stand von 500 m um die geplanten Sonderbauflächen (Baufenster) im Geltungsbereich un-
terschreiten.  
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Tab. 6: Übersicht zu den artenschutzrechtlich zu betrachtenden Brutvogelarten und der 
voraussichtliche Abstand ihrer Reviere zu den geplanten WEA Baufenstern 

Art Kürzester Abstand zu 
einem Baufenster für 
eine geplante Wind-
energieanlage in m 

Prüfradien in 
m* (MU 2016) 
in m 

Nahbereich  / 
Zentraler Prüf-
bereich gem. 
Anlage 1 
BNatSchG 

Baumpieper Anthus trivialis  -  

Bekassine1 Gallinago gallinago Pot. Brutvogel 500 / 1.000  

Blaukehlchen Luscinia svecica  -  

Bluthänfling Carduelis cannabina    

Bruchwasserläu-
fer 

Tringa glareola 
   

Feldlerche Alauda arvensis    

Feldschwirl Locustella naevia    

Graugans Anser anser    

Flussregenpfeifer Charadrius dubius    

Gartengrasmücke Sylvia borin    

Gelbspötter Hippolais icterina    

Goldammer Emberiza citrinella    

Graugans2 Anser anser 
1.280 1.200 (für 

Schlafplätze) 
 

Großer Brachvo-
gel 

Numenius arquata 
960 500 / 1.000  

Habicht Accipiter gentilis    

Kiebitz Vanellus vanellus 430 500 / 1.000  

Kranich Grus grus 1.210 500 / 1.000  

Krickente Anas crecca    

Kuckuck Cuculus canorus    

Lachmöwe Larus ridibundus    

Löffelente Anas clypeata    

Rohrammer Emberiza schoeniclus    

Rotschenkel Tringa totanus 840  500 / 1.000  

Stieglitz Carduelis carduelis    

Stockente Anas platyrhynchos    

Teichrohrsänger 
Acrocephalus scir-
paceus 

   

Wiesenpieper Anthus pratensis 290 -  
* aus Leitfaden – Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanla-
gen in Niedersachsen (2016);  
1 Die Art wurde als potenzieller Brutvogel ohne Entfernungsangaben kartiert.  
2 Eine Betroffenheit der Art wird nur für Schlafplätze verzeichnet, weshalb sie nicht zu den artenschutzrecht-
lich betroffenen Brutvogelarten zählt.  

 
Für die in Fettschrift dargestellten Arten werden die Abstände angegeben, da für diese 
eine gewisse Meidung von Windenergieanlagen bekannt ist.  
 
Die in grau hinterlegten Arten werden in der artenspezifischen Betrachtung weiter berück-
sichtigt.  
 
Bei den übrigen Arten können Beeinträchtigungen ausgeschlossen werden, da die Ab-
stände zwischen den Arten und den geplanten Windenergieanlagen entsprechend groß 
sind, so dass die Wirkfaktoren keinen Einfluss mehr haben.  
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Großer Brachvogel (Numenius arquata) 

 Europäische Vogelart   VS-RL An-

hang I – Art 
 Streng geschützt gem. 

BNatSchG/BArtSchV 
 

1 
 

 

Grundinformationen: 

Rote-Liste Status Deutschland: 1 Rote-Liste Status Niedersachsen: 1 

Art im UG:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art in Niedersachsen: 

  günstig  stabil  ungünstig 

 Offene Niederungslandschaften werden vom Brachvogel bevorzugt besiedelt. So liegt die überwiegende 
Brutverbreitung heute im Grünland auf Nieder- und Hochmoorböden, jedoch auch in Ackerbaugebieten und 
Abtorfungsflächen. Hohe Grundwasserstände, kurzrasige oder lückige Pflanzenbestände, ein stocherfähiger 
Boden und Blänken mit offenen schlammigen Bereichen sind für die Ansiedlung des Brachvogels wichtig.  

 Lokale Population:  

Es konnten zwei Reviere des Brachvogels im UG nachgewiesen werden. Ein Revier war in etwa 960 m 
Entfernung zum nächsten geplanten WEA Standort, das andere außerhalb des 500 - 1.000 m-Radius lokali-
siert. 
 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird bewertet mit:  
 

 sehr gut (A)         gut (B)  mittel – schlecht (C)  

2.1 Prognose der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie der Schädi-
gungsverbote nach Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 
 

Mit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes im Juli 2022 (BNatSchG 2009) wurde eine Liste kolli-
sionsgefährdeter Arten mit Tabu- und Prüfradien vorgegeben. Diese Liste kollisionsgefährdeter Brutvogelar-
ten wird in der Begründung zum Gesetz als „abschließend“ bezeichnet (DRUCKSACHE 20/2354 2022). Der 
Brachvogel wird auf dieser Liste nicht genannt.  

Weiterhin ist allerdings die Möglichkeit der Schädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die boden-
brütende Art während der Bauzeit grundsätzlich vorhanden. Diese kann jedoch durch eine Baufeldfreima-
chung und einen Bau des Windparks außerhalb der Brutzeit der Art vermieden werden. Zur Vermeidung von 
Gelegeverlusten (oder Störungen) in der Brutzeit sind die Baumaßnahmen und vorbereitenden Arbeiten (u. a. 
Wege- und Fundamentbau) in der Zeit von Mitte Juli bis Ende Februar durchzuführen. Kann dies nicht ein-
gehalten werden, ist eine ökologische Baubegleitung einzusetzen. 
 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen: 

 

 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der Art bzw. ökologische Baubegleitung. 
 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
 

Zugriffsverbot ist erfüllt:   ja  nein  

Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  

 Der Große Brachvogel weist eine geringe bis mittlere Empfindlichkeit gegenüber WEA auf, seine Meidungs-
distanz liegt nach REICHENBACH et al. (2004) zwischen 100  und 150 m. Verhaltensbeobachtungen im Rah-
men von Langzeitbeobachtungen in Ostfriesland (REICHENBACH & STEINBORN 2006) ergaben für den Großen 
Brachvogel allerdings lediglich eine Scheuchwirkung bis in ca. 50 m. Langzeiteffekte beim Brachvogel sind 
nach den untersuchten fünf Jahren nicht feststellbar, wohl aber eine Verhaltensbeeinflussung bis in ca. 150 m 
Entfernung. Störungsanfälligere Verhaltensweisen wie Putzen oder Rasten traten erst ab einer Entfernung 
von ca. 200 m auf.  

Durch das geplante Vorhaben ist anlage- und betriebsbedingt nicht von negativen Effekten auf die Bestände 
des Brachvogels auszugehen. Beide Nachweise liegen außerhalb des Bereichs möglicher Störwirkungen, so 
dass Revieraufgaben nicht zu erwarten sind. Baubedingte Auswirkungen sind aufgrund der Baufeldfreima-
chung außerhalb der Brutzeit ausgeschlossen. Insgesamt ist eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustands 
der lokalen Population der Art nicht zu befürchten. 
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Großer Brachvogel (Numenius arquata) 

 Europäische Vogelart   VS-RL An-

hang I – Art 
 Streng geschützt gem. 

BNatSchG/BArtSchV 

Zur Vermeidung von Störungen in der Brutzeit sind die Baumaßnahmen und vorbereitenden Arbeiten (u. a. 
Wege- und Fundamentbau) in der Zeit von Mitte Juli bis Ende Februar durchzuführen. Kann dies nicht ein-
gehalten werden, ist eine ökologische Baubegleitung einzusetzen, um durch geeignete Maßnahmen (z. B. 
mit Begehungen der Eingriffsflächen, rechtzeitige Anbringung/Durchführung von Vergrämungsmaßnahmen 
vor Beginn der Brutzeit o. ä.) sicherzustellen, dass kein Brutpaar auf oder in unmittelbarer Nähe zu den 
Bauflächen, Lagerflächen oder Zuwegungen einen Brutplatz anlegt. Eine großräumige Vergrämung ist nicht 
erforderlich, so dass Bruten im Plangebiet außerhalb der Baubereiche weiterhin möglich sind.  
 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen: 

 

 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der Art bzw. ökologische Baubegleitung. 
 

Störungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 
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Kiebitz (Vanellus vanellus) 

 Europäische Vogelart   VS-RL Anhang I – 

Art 
 Streng geschützt gem. 

BNatSchG/BArtSchV 
 

1 
 

 

Grundinformationen: 

Rote-Liste Status Deutschland: 2 Rote-Liste Status Niedersach-
sen: 3 

Art im UG:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art in Niedersachsen: 

  günstig  ungünstig 

 In Niedersachsen trifft man diese Vogelart in weiten Teilen als Brutvogel sowie auch als Gastvogel an (KRÜ-

GER et al. 2014). Kiebitze besiedeln als Brutgebiete flache, weithin offene, baumarme und wenig strukturierte 
Flächen mit fehlender oder kurzer Vegetation (BAUER et al. 2005). Besonders günstig für den Kiebitz ist ein 
Nutzungsmosaik aus Wiesen und Weiden (NLWKN 2011b). Seit einigen Jahrzehnten werden darüber hinaus 
auch intensiv genutzte Ackerflächen besiedelt, die vor der Bestellung oder in früheren Stadien der Vegeta-
tionsentwicklung ähnliche Strukturen besitzen. Das Nest wird am Boden angelegt und in jeder Brutsaison 
erneut gebaut. Innerhalb der letzten 25 Jahre hat der Bestand in Deutschland sehr stark abgenommen (GRÜ-

NEBERG et al. 2015). 

 Lokale Population:  
Im Rahmen der Brutvogelkartierung konnten insgesamt drei Reviere des Kiebitzes im Untersuchungsraum 
erfasst werde, wobei ein Revier im Südosten innerhalb des 500-m-Abstandes um den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans der Gemeinde Surwold in einem Abstand von 430 m zum nächstgelegenen Sonderbauflä-
che für Windenergie (Baufenster) lag.  
 
Für Niedersachsen und Bremen beläuft sich der Gesamtbestand auf 20.000 Brutpaare mit abnehmender 
Entwicklungstendenz (KRÜGER & SANDKÜHLER 2022). 
 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird bewertet mit:  
 

 sehr gut (A)      gut (B)  mittel – schlecht (C)  

2
.
1 

Prognose der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie der Schädi-
gungsverbote nach Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 Mit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes im Juli 2022 (BNatSchG 2009) wurde eine Liste kolli-
sionsgefährdeter Arten mit Tabu- und Prüfradien vorgegeben. Diese Liste kollisionsgefährdeter Brutvogelar-
ten wird in der Begründung zum Gesetz als „abschließend“ bezeichnet (DRUCKSACHE 20/2354 2022). Der 
Kiebitz wird auf dieser Liste nicht genannt.  

Die Möglichkeit der Schädigung der Fortpflanzungsstätten des Bodenbrüters ist zwar gegeben, kann jedoch 
durch die Vermeidungsmaßnahme der Baufeldfreimachung und des Baus der Anlagen außerhalb der Brut-
zeit vollständig vermieden werden. Falls dies jedoch aus logistischen Gründen nicht möglich ist (der Bau der 
Anlagen erstreckt sich über einen längeren Zeitraum, so dass ein Bau außerhalb der Brutzeit aufgrund wit-
terungsbedingter Zwangspunkte nicht durchgeführt werden kann), ist durch eine kontinuierliche ökologische 
Baubegleitung sicherzustellen, dass sich kein Brutpaar auf den Bauflächen, Lagerflächen oder Zuwegungen 
ansiedelt.  

Durch die räumlich (nur im Nahbereich der im Bau befindlichen Anlagenstandorte und Zuwegungen) und 
zeitlich begrenzte Vergrämung der Art während der Bauphase in angrenzende Bereiche bleibt die ökologi-
sche Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang zudem wei-
terhin gewahrt. 
 
 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen: 

- Bauzeiten außerhalb der Brutzeit der Art oder kontinuierliche ökologische Baubegleitung, wenn ein 
Beginn der Maßnahmen vor der Brutzeit nicht möglich ist. 

 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
 

Zugriffsverbot ist erfüllt:   ja  nein 
Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 
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Kiebitz (Vanellus vanellus) 

 Europäische Vogelart   VS-RL Anhang I – 

Art 
 Streng geschützt gem. 

BNatSchG/BArtSchV 
2.2 Prognose des Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  

  
Der Kiebitz ist neben der Feldlerche bereits seit längerem die hinsichtlich ihrer Reaktion auf Wind-
energieanlagen am besten untersuchte Vogelart (HÖTKER et al. 2004, REICHENBACH et al. 2004, 
HÖTKER 2006, STEINBORN & REICHENBACH 2011). STEINBORN et al. (2011) fassen die Literaturaus-
wertung mit folgenden Worten zusammen: „Die erzielten Ergebnisse weisen bereits seit 1999 ei-
nen hohen Grad an Übereinstimmung dahingehend auf, dass ein negativer Einfluss über 100 m 
hinaus nicht nachweisbar ist. Oftmals lassen sich signifikante Auswirkungen gar nicht feststellen. 
Stattdessen überwiegt ein deutlicher Einfluss anderer Faktoren, insbesondere der landwirtschaft-
lichen Nutzung. Mehrere Untersuchungen belegen, dass Kiebitze innerhalb von Windparks Brut-
erfolg haben.“ 
 
In der siebenjährigen Studie von STEINBORN et al. (2011) werden die Ergebnisse bestätigt: Keine 
Räumung des Windparks, signifikante Störungsempfindlichkeit bis 100 m, Habitatqualität hat ei-
nen größeren Einfluss auf die Verteilung der Revierzentren als der Abstand zu WEA. 
 
Durch das geplante Vorhaben ist anlage- und betriebsbedingt nicht von negativen Effekten auf die 
Bestände des Kiebitzes auszugehen, da sich die Brutvorkommen in wenigstens 430 m Entfernung 
zu den geplanten WEA befinden.  

 
Es ist demnach bei Umsetzung der Planung mit keiner Störungs- und Vertreibungswirkungen für 
den Kiebitz zu rechnen. 

 
 Konfliktvermeidende Maßnahmen: 

Bauzeiten außerhalb der Brutzeit der Art oder kontinuierliche ökologische Baubegleitung, wenn 
ein Beginn der Maßnahmen vor der Brutzeit nicht möglich ist.  
 
Störungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 
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Kranich (Grus grus) 

 Europäi-

sche Vogelart  
 VS-RL Anhang I – 

Art 
Besonders & streng geschützt gem. 

BNatSchG/ BArtSchV 
 

1 
 

 

Grundinformationen: 

Rote-Liste Status Deutschland: * 

Art im UG:  nachgewiesen 

 

Rote-Liste Status Niedersachsen: * 
 potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art in Niedersachsen (Quelle: NLWKN 2011): 

  günstig  ungünstig 

 Der Kranich kommt ganzjährig bei uns vor, in Niedersachsen überwintern regelmäßig einige Hundert bis 
wenige Tausend Tiere. 

Europaweit hat sich der Bestand in den letzten Jahrzehnten erholt, auch wenn der Bestand in Abhängigkeit 
der Wetterbedingungen stark schwanken kann. In Niedersachsen trifft man diese Vogelart in weiten Teilen 
als Brutvogel sowie auch als Gastvogel an (NLWKN 2010). Kraniche besiedeln als Brutgebiete Wälder mit 
strukturreichen Feuchtgebieten, u.a. Nassbrachen, überstaute Wiesen und wiedervernässte Abtorfungsge-
biete (GELLERMANN & SCHREIBER 2007). Besonders in Mitteleuropa ist dabei die Störungsfreiheit der Biotope 
von Bedeutung (NLWKN 2010). In Niedersachsen brüten Kraniche vor allem in den Naturräumlichen Regi-
onen Lüneburger Heide und Wendland, Weser-Aller-Flachland sowie Stader Geest. In den letzten Jahren 
breitet sich die Brutpopulation weiter nach Nordwesten aus, etwa in die Dümmer-Geestniederung (NLWKN 
2011) 

 Lokale Population:  
Vom Kranich wurde innerhalb des Untersuchungsgebietes in 1.210 m Entfernung zum nächstgelegenen 
Planungsstandort einer WEA ein Brutpaar kartiert.  
 
Während der Zug- und Rastvogelkartierung wurden 6 Flugbewegungen von bis zu 25 Individuen innerhalb 
und außerhalb der Planungsfläche erfasst, wobei es sich umkreisende Flugbewegungen sowie um Trans-
ferflüge handelte. Außerdem wurde der Kranich 17-mal bei der Nahrungssuche erfasst sowie beim Rasten 
von bis zu 34 Individuen, größtenteils direkt südöstlich des Eignungsgebiets. 
 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird bewertet mit:  
 

 sehr gut (A)      gut (B)  mittel – schlecht (C)  

2.1 Prognose der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie der Schä-
digungsverbote nach Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 Für den Kranich sind 30 Schlagopfer in Deutschland bekannt (DÜRR 2023a, Stand: 09. August 2023). 

Mit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes im Juli 2022 (BNatSchG 2009) wurde eine Liste kolli-
sionsgefährdeter Arten mit Tabu- und Prüfradien vorgegeben. Diese Liste kollisionsgefährdeter Brutvogel-
arten wird in der Begründung zum Gesetz als „abschließend“ bezeichnet (DRUCKSACHE 20/2354 2022). 
Der Kranich wird auf dieser Liste nicht genannt.  

Zudem ist aufgrund des Abstands von über 1.000 m des Reviers zur nächstgelegen WEA nicht von einer 
erhöhten Kollisionsgefahr, die über das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, auszugehen.  
 
 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen: 
 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
 

Zugriffsverbot ist erfüllt:   ja  nein 
Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 
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Kranich (Grus grus) 

 Europäi-

sche Vogelart  
 VS-RL Anhang I – 

Art 
Besonders & streng geschützt gem. 

BNatSchG/ BArtSchV 
2.2 Prognose des Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  

 Der kartierte Brutplatz befindet sich ca. 1.000 m vom nächstgelegen geplanten WEA-Standort entfernt, da-
her ist eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustands der lokalen Population der Art nicht zu befürchten. 

Aufgrund der geringen Frequentierung durch Rastvögel (nur bis zu 34 Individuen) größtenteils südöstlich 
des Geltungsbereiches ist von keiner erheblichen Störung bzw. Beeinträchtigung der lokalen Population 
auszugehen. 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen: 
 

Störungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 

 

Lachmöwe (Larus ridibundus) 

 Europäi-

sche Vogelart  
 VS-RL Anhang I – 

Art 
 Besonders geschützt gem. BNatSchG/ 

BArtSchV 
 

1 
 

 

Grundinformationen: 

Art im UG:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art in Niedersachsen (Quelle: NLWKN 2011): 

 nicht bekannt  

Die Lachmöwe besiedelt offene Feuchtgebiete, im Binnenland findet sie Brutplätze in Verlandungszonen 
und auf Inseln. Die Nahrungssuche findet im Grünland oder auf Äckern statt. Das Nest findet sich am 
Boden, teils in Vegetation, teils auf kahlem Boden. Es wird zum Teil mit grobem Nistmaterial hochgebaut 
oder liegt auf fester Unterlage. Die Lachmöwe gilt als Koloniebrüter (GELLERMANN & SCHREIBER 2007). 

Lokale Population:  
Von der Lachmöwe wurde innerhalb des Untersuchungsgebietes in etwa 1.230 m Entfernung zum Pla-
nungsstandort einer WEA im Gemeindegebiet Surwold eine Kolonie mit 70 – 100 Individuen kartiert.  
 
Im Zuge der Raumnutzungsanalyse wurden elf Lachmöwen in kreisenden Flugbewegungen innerhalb des 
1000-m-Radius erfasst. 
 
Im Rahmen der Zug- und Rastvogelkartierung konnten bis zu 80 Lachmöwen bei einem Transferflug nörd-
lich des Geltungsbereiches aus nach Südwesten beobachtet werden. 
 
Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird bewertet mit:  
 

 sehr gut (A)      gut (B)  mittel – schlecht (C)  

2.1 Prognose der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie der Schä-
digungsverbote nach Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 Nach DÜRR (2023) werden Möwen nach Greif- und Singvögeln am dritthäufigsten als Kollisionsopfer 
geführt, wobei, etwa im Vergleich zu Belgien mit deutlich höheren Verlusten, Brutgebiete weitgehend 
von WEA freigehalten worden sind.  

Für die Lachmöwe sind bisher 179 Schlagopfer in Deutschland bekannt (DÜRR 2023a, Stand: 09. August 
2023). 

Allerdings wurde mit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes im Juli 2022 (BNatSchG 2009) 
eine Liste kollisionsgefährdeter Arten mit Tabu- und Prüfradien vorgegeben. Diese Liste kollisionsgefähr-
deter Brutvogelarten wird in der Begründung zum Gesetz als „abschließend“ bezeichnet (DRUCKSACHE 
20/2354 2022). Die Lachmöwe wird auf dieser Liste nicht genannt.  

Lachmöwen benötigen flache Gewässer zum Brüten. Derartige Strukturen befinden sich in den westlich 
an den Geltungsbereich angrenzenden Kompensationsflächen zur Ursprungsplanung (Bebauungsplan 
Nr. 145 „Prüfgelände“) in min. 200 m Entfernung. Von einem signifikant erhöhten Kollisionsrisiko für die 
Art durch Errichtung von Windenergieanlagen in den dafür vorgesehenen Baufenstern wird daher nicht 
ausgegangen.  
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Lachmöwe (Larus ridibundus) 

 Europäi-

sche Vogelart  
 VS-RL Anhang I – 

Art 
 Besonders geschützt gem. BNatSchG/ 

BArtSchV 
 Konfliktvermeidende Maßnahmen: 

 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
 

Zugriffsverbot ist erfüllt:   ja  nein 
Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  

 Bei Untersuchungen von BIOCONSULT-SH & ARSU (2010) auf Fehmarn 2009 konnten keine rastenden 
Sturm- oder Lachmöwen im Umkreis bis 100 m um WEA festgestellt werden. Auch ältere Untersuchungen 
deuten auf eine Meidung des 100 m-Radius um größere Trupps von Lachmöwen hin (BACH et al., 1999). 
Lachmöwen gehören zu den Arten, für die HÖTKER (2006) anhand von Modellrechnungen negative Aus-
wirkungen durch Repowering-Anlagen im Hinblick auf einen größeren gestörten Bereich festgestellt hat.  

Da die Kolonie in 1.230 m Distanz zur nächsten geplanten WEA liegt ist eine Störung bzw. Beeinträchti-
gung des Erhaltungszustands der lokalen Population der Art nicht zu befürchten. 

 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen: 
 

Störungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 

 

Rotschenkel (Tringa totanus) 

 Europäische 

Vogelart  
 VS-RL Anhang I – Art  Streng geschützt gem. 

BNatSchG/BArtSchV 
 

1 
 

 

Grundinformationen: 

Rote-Liste Status Deutschland: V Rote-Liste Status Niedersachsen: 2 

Art im UG:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art in Niedersachsen: 

  günstig   stabil    ungünstig 

 Als Brutgebiet besiedelt der Rotschenkel offene Flächen mit mindestens feuchten Nahrungsgebieten in der 
Nähe und einer nicht zu hohen Vegetation, die jedoch ausreichend Nestdeckung bieten muss und mög-
lichst hohe Warten aufweist (BAUER et al. 2005a). Das Nest wird am Boden angelegt und wird in jeder 
Brutsaison erneut gebaut. 

Der Bestandstrend gilt europaweit als Rückläufig, Die Verantwortung Niedersachsens hinsichtlich des Be-
stands- und Arealerhalts der Art gilt als sehr hoch. Der Rotschenkel gilt als wertbestimmende Brutvogelart 
der VSG mit höchster Priorität für Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen. 

 Lokale Population:  

Es wurde ein Revier des Rotschenkels im Westen in etwa 840 m Abstand zur nächsten geplanten WEA 
nachgewiesen.   

2.1 Prognose der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie der 
Schädigungsverbote nach Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Aufgrund des Vorkommens von lediglich einem Revier mit Abstand von gut 850 m zum nächstgelegenen 
WEA Baufenster sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der Population durch Kollisionen zu erwarten.   
 

Mit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes im Juli 2022 (BNatSchG 2009) wurde eine Liste kol-
lisionsgefährdeter Arten mit Tabu- und Prüfradien vorgegeben. Diese Liste kollisionsgefährdeter Brutvo-
gelarten wird in der Begründung zum Gesetz als „abschließend“ bezeichnet (DRUCKSACHE 20/2354 
2022). Der Rotschenkel wird auf dieser Liste nicht genannt.  
 

Weiterhin erfolgt keine direkte bau- oder anlagenbedingte Inanspruchnahme von Brutplätzen bzw. –revie-
ren durch das geplante Vorhaben, da diese außerhalb des Geltungsbereiches liegen. 
 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen: 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 
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Rotschenkel (Tringa totanus) 

 Europäische 

Vogelart  
 VS-RL Anhang I – Art  Streng geschützt gem. 

BNatSchG/BArtSchV 
 

Zugriffsverbot ist erfüllt:   ja  nein  
Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  

 Gemäß HÖTKER (2006) beläuft sich der Minimalabstand der Art Rotschenkel zu WEA auf durchschnittlich 
183 m. Aufgrund der Entfernung von 840 m zum Revier sind somit keine erheblich störenden Wirkungen 
durch bau-, anlage- und betriebsbedingtes Verlärmen oder durch visuelle Effekte zu erwarten. 

Insgesamt ist eine Beeinträchtigung des Erhaltungszustands der lokalen Population der Art nicht 
zu befürchten. 
 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen: 
 

Störungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 

 

Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

 Europäische Vogelart   VS-RL Anhang I – 

Art 
 Streng geschützt gem. BNatSchG/BArtSchV 

1 

 

Grundinformationen: 

Rote-Liste Status Deutschland: 2 Rote-Liste Status Niedersachsen: 2  

Art im UG:  nachgewiesen  potenziell möglich 

Erhaltungszustand der Art in Niedersachsen: 

  günstig   stabil   ungünstig  

 Der Wiesenpieper bevorzugt weitgehend gehölzarme, offene Landschaften in unterschiedlicher Ausprä-
gung. So werden sowohl Kulturlebensräume wie Grünland und Ackergebiete als auch Hochmoore, feuchte 
Heidegebiete oder Salzwiesen besiedelt. Für eine Ansiedlung sind feuchte Böden mit schütterer, jedoch 
stark strukturierter, deckungsreicher Gras- und Krautschicht, ein unebenes Bodenrelief sowie Ansitzwarten 
besonders wichtig. 

 
 
 

Lokale Population:  
Der Wiesenpieper wurde innerhalb des relevanten 500 m-Radius mit drei Revieren im Westen außerhalb 
des Geltungsbereiches in über 100 m Entfernung kartiert. 
 
Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird bewertet mit:  
 

 sehr gut (A)         gut (B)   mittel – schlecht (C)  

2.1 Prognose der Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG sowie der Schädigungs-
verbote nach Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 Mit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes im Juli 2022 (BNatSchG 2009) wurde eine Liste kolli-
sionsgefährdeter Arten mit Tabu- und Prüfradien vorgegeben. Diese Liste kollisionsgefährdeter Brutvogel-
arten wird in der Begründung zum Gesetz als „abschließend“ bezeichnet (DRUCKSACHE 20/2354 2022). 
Der Wiesenpieper wird auf dieser Liste nicht genannt.  

Weiterhin ist die Möglichkeit der Schädigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die bodenbrütende 
Art während der Bauzeit grundsätzlich vorhanden. Diese kann jedoch durch eine Baufeldfreimachung und 
einen Bau des Windparks außerhalb der Brutzeit der Art vermieden werden. Zur Vermeidung von Gelege-
verlusten (oder Störungen) in der Brutzeit sind die Baumaßnahmen und vorbereitenden Arbeiten (u. a. 
Wege- und Fundamentbau) in der Zeit von Mitte Juli bis Ende Februar durchzuführen. Kann dies nicht ein-
gehalten werden, ist eine ökologische Baubegleitung einzusetzen. 
 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen: 

 Baufeldfreimachung außerhalb der Brutzeit der Art bzw. ökologische Baubegleitung. 
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Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

 Europäische Vogelart   VS-RL Anhang I – 

Art 
 Streng geschützt gem. BNatSchG/BArtSchV 

 CEF-Maßnahmen erforderlich: 

Zugriffsverbot ist erfüllt:   ja  nein  

Schädigungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 

2.2 Prognose des Störungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG  

 Zum Verhalten des Wiesenpieper gegenüber WEA liegen verschiedene Studien mit widersprüchlichen Er-
gebnissen vor (vgl. Zusammenfassung in REICHENBACH et al. (2004)). In der Mehrzahl der Studien konnte 
kein Meidungsverhalten festgestellt werden. In einem Teil der Studien ergaben sich Hinweise auf eine Mei-
dungsdistanz von 100 m.  

Bei Vorher-Nachher-Untersuchungen in einem Windpark in Cuxhaven konnte kein Meidungsverhalten fest-
gestellt werden (STEINBORN & REICHENBACH 2008). In einer Langzeitstudie über 5 Jahre (STEINBORN et al. 
2011) wurde dagegen eine signifikante Meidung des 100 m-Bereichs um WEA festgestellt.  

Der Wiesenpieper wurde mit 3 Revieren im Westen außerhalb des Geltungsbereiches in über 100 m Ent-
fernung kartiert. Von einer Beeinträchtigung durch Störung ist aufgrund der Distanz zum nächsten Baufester 
für Windenergieanlagen nicht auszugehen. 

 

 Konfliktvermeidende Maßnahmen: 
 
 

Störungsverbot ist erfüllt:   ja  nein 

 

3.3.2 Gastvögel 

Bei der Zug- und Rastvogelkartierung wurden Rastpunkte von 39 Arten und Flugbewe-
gungen von 26 Arten erfasst, von denen vier als kollisionsgefährdet gelten: der Fischadler, 
die Kornweihe der Rotmilan und der Seeadler (BNatSchG 2022). Zudem gelten zehn Ar-
ten als störungsempfindlich: die Bekassine, der Große Brachvogel, der Kiebitz, die Lach-
möwe (gilt für Ansammlungen), sowie der Singschwan, die Graugans, die Saatgans, die 
Blässgans und die Weißwangengans an den Schlafplätzen und der Kranich an den Rast-
plätzen. Die Unterfamilien Gans und Großmöwe bzw. Möwe konnten nur tlw. bis zum Art-
niveau bestimmt werden. 
 
Für Gastvögel spielt im Hinblick auf den Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 die 
Zerstörung oder Beschädigung der Ruhestätte eine Rolle.  
 
Ruhestätten umfassen Orte, die für ruhende bzw. nicht aktive Einzeltiere oder Tiergruppen 
zwingend erforderlich sind. Sie dienen v. a. der Thermoregulation, der Rast, dem Schlaf 
oder der Erholung, der Zuflucht sowie der Winterruhe bzw. dem Winterschlaf (gekürzt 
nach EU-Kommission 2007 zitiert in BMVBS (2018). In BMVBS (2018) sind folgende Bei-
spiele genannt: 
 
➢ Winterquartiere oder Zwischenquartiere von Fledermäusen 
➢ Winterquartiere von Amphibien (an Land, Gewässer) 
➢ Sonnplätze der Zauneidechse 
➢ Schlafhöhlen von Spechten 
➢ regelmäßig aufgesuchte Schlafplätze durchziehender nordischer Gänse oder Kra-

niche 
➢ wichtige Rast- und Mausergebiete für Wasservögel 

 
Der Begriff der Ruhestätte kann aber auch gemäß BMVBS (2009) weiter gefasst werden 



Gemeinde Surwold – saP zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 25 „Prüfgelände“ im Parallelverfahren 
mit der 113. Änderung des Flächennutzungsplans 27 

 

 

Diekmann • Mosebach & Partner – Oldenburger Straße 86 – 26180 Rastede 
 

und so z. B. für Blässgans, Saatgans als Durchzügler und Wintergäste den Verbund von 
Nahrungsflächen (z. B. ruhige Acker- und Grünlandflächen) mit Schlaf- und Trinkplätzen 
(störungsarme Gewässer) umfassen. Bei der Brandgans als Gastvogel würden in dem 
weiter gefassten Rahmen die Ruhestätte den Verbund aus feindsicheren Sandbänken 
und seichten Wasserflächen, sogenannten "Mauserzentren", in denen die mausernden 
und vorübergehend flugunfähigen Tiere sich sammeln und ruhen, sowie die zur Nahrungs-
suche aufgesuchten angrenzenden Flachwasserbereiche und Schlickbänke umfassen. 
 
Wie in BMVBS (2018) festgestellt, ist von einer Beschädigung oder Zerstörung einer Le-
bensstätte nicht nur dann auszugehen, wenn sie direkt (physisch) vernichtet wird, sondern 
auch, wenn durch andere vorhabenbedingte Einflüsse wie beispielsweise Lärm oder 
Schadstoffimmissionen die Funktion in der Weise beeinträchtigt wird, dass sie von den 
Individuen der betroffenen Art nicht mehr dauerhaft besiedelbar ist. 
 
Für alle Gastvögel, die hier nicht in entsprechend bewertungsrelevanten Größenordnun-
gen auftraten und keine nach KRÜGER et al. (2020) definierten Schwellenwerte erreichen, 
wird davon ausgegangen, dass selbst bei einer artspezifischen Meidung des Gebietes 
durch eine Erhöhung der Verdrängungswirkung, keine Beeinträchtigungen gegeben sein 
werden, die ein artenschutzrechtliches Verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG verursa-
chen. 
 
Das Prüfgelände weist nach den Bestandserfassungen keine Bedeutung als Rastgebiet 
für Gastvögel auf, den nutzbaren Raum für die Gastvögel nicht wesentlich verringern. 
Durch die Planung tritt somit kein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand der Zerstö-
rung oder Beschädigung einer Ruhestätte eintritt. 

3.4 Sonstige streng geschützte Arten  

Da es in Deutschland bislang keine Rechtsverordnung gemäß § 54 Abs. 1 Nr. 2 gibt 
(s. Kap. 2.2), werden hilfsweise auch die lediglich national streng geschützten Arten nach 
§ 44 in der saP mit abgeprüft. Außerdem werden auch Anhang II-Arten der FFH-Richtlinie 
beleuchtet, um nicht einen Biodiversitätsschaden nach  19 BNatSchG zu riskieren. 
 
Vorkommen von weiteren streng geschützten Tierarten oder Anhang II-Arten der FFH-
Richtlinie, die nicht gleichzeitig nach Anhang IV der FFH-Richtlinie oder gem. Art. 1 Vo-
gelschutzrichtlinie geschützt sind und damit bereits betrachtet worden sind, sind im Un-
tersuchungsraum nicht bekannt.  

4.0 FAZIT 

In der vorliegenden saP wurden die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG, die durch das Vorhaben erfüllt werden können, bezüglich der im Pla-
nungsraum gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten, Ar-
ten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) geprüft und dargestellt.  
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Als konfliktvermeidende Maßnahme zur Reduktion von Beeinträchtigungen ist die Bau-
feldfreimachung außerhalb der Brutzeit zu beachten. Im Herbst/Winter vor der eigentli-
chen Baumaßnahme sind, falls erforderlich, Gehölze (potenzielle Brutplätze) zu entfernen. 
Durch einen Bau der Anlagen außerhalb der Brutzeit könnte eine eventuelle Schädigung 
der Fortpflanzungs- und Ruhestätten sowie Störungen von (boden-)brütenden Vogelarten 
vollständig vermieden werden. Sollte dies jedoch aus logistischen Gründen nicht möglich 
sein, ist durch eine ökologische Baubegleitung (z. B. mit Begehungen der Eingriffsflächen, 
rechtzeitige Anbringung/ Durchführung von aktiven Vergrämungsmaßnahmen vor Beginn 
der Brutzeit o. ä.) sicherzustellen, dass kein Vogel auf den Bauflächen, Lagerflächen oder 
Zuwegungen einen Brutplatz anlegen kann. 
 
Weiterhin sind Grabenstrukturen auf das Amphibienvorkommen zu überprüfen und in den 
Wanderzeiten mobile Fangzäume einzusetzen. 
 
Weiterhin sind in Bezug auf die Fledermäuse nächtliche Abschaltzeiten in Phasen hoher 
Fledermausaktivitäten vorzusehen, die das Kollisionsrisiko unter die Erheblichkeits-
schwelle bringen, so dass das Verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 für Fledermäuse nicht ein-
schlägig ist. Mit einem nachfolgenden Monitoring können diese Abschaltzeiten überprüft 
und anhand der Ergebnisse ggf. weiter angepasst werden.  
 
Gemäß Ergebnis der vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung der Betrof-
fenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie sowie der Arten der EU-Vogelschutz-
richtlinie sind die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG unter Berücksichtigung 
der Vermeidungsmaßnahmen nicht einschlägig.  
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